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79. Bekanntmachung 

der Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters und 
der Vertretung der Stadt Schwerte am 30.08.2009 

Auf Grund des § 19 des Kommunalwahlgesetzes Nordrhein-Westfalen (KWahlG NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV.NRW.S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV.NRW.2009 S. 372), - SGV.NRW.S. 1112 – in 
der zur Zeit gültigen Fassung, werden die vom Wahlausschuss zugelassenen Wahlvorschläge hiermit 
bekannt gemacht. 

Die Bewerber für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters und die direkt zu wählenden 
Vertreter werden auf dem Stimmzettel in der angegebenen Reihenfolge eingetragen. Die übrigen von 
der Reserveliste zu besetzenden Sitze werden den Parteien und Wählergruppen nach den Bestimmun-
gen des Wahlgesetzes zugewiesen. 

Schwerte, 21. Juli 2009 

Der Erste Beigeordnete als Wahlleiter 

gez. 
Hans-Georg Winkler 
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80. Bekanntmachung 

Kommunalwahl am 30. August 2009 
Unionsbürger, die von der Meldepflicht befreit sind 

Gemäß § 12 Absatz 7 der Kommunalwahlordnung (KWahlO NRW) gebe ich bekannt, dass wahlbe-
rechtigte Unionsbürger, die gemäß § 23 des Meldegesetzes NRW nicht der Meldepflicht unterliegen, 
an der Kommunalwahl am 30. August 2009 nur teilnehmen können, wenn sie einen Antrag auf 
Eintragung in das Wählerverzeichnis stellen. 

Von der Meldepflicht befreit sind Mitglieder einer ausländischen diplomatischen Mission oder auslän-
dischen konsularischen Vertretung und die mit ihnen im gemeinsamen Haushalt lebenden Familien-
mitglieder, falls die genannten Personen weder die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen noch in der 
Bundesrepublik Deutschland ständig ansässig sind noch dort eine private Erwerbstätigkeit ausüben, 
sowie Personen, für die diese Befreiung in völkerrechtlichen Übereinkünften festgelegt ist. 

Der Antrag ist bis zum 21. Tag vor der Wahl, also bis zum 09. August 2009, beim Bereich Zentrale 
Dienste der Stadt Schwerte, Rathausstraße 31, 58239 Schwerte (Telefon 104-328), zu stellen. 

Unionsbürger, die am 35. Tag vor der Wahl, also am 26. Juli 2009, in Schwerte mit Hauptwohnsitz 
gemeldet sind und die übrigen Wahlrechtsvoraussetzungen erfüllen, werden automatisch in das 
Wählerverzeichnis zur Kommunalwahl übernommen. Eine Antragstellung dieser Personen ist nicht 
notwendig. 

Schwerte, 20.07.2009 

Der Erste Beigeordnete als Wahlleiter 

gez. Winkler 

   171



 

81. Bekanntmachung 

Widmung der Straße „An der Ruhr“ 

Gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 
23.09.1995 (GV NRW Seite 1028/SGV NRW 91) in der zur Zeit geltenden Fassung wird die Straße 

An der Ruhr, Gemarkung Schwerte, Flur 34, Flurstück 798, 

als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke überwiegen 
(verkehrsberuhigten Bereich), öffentlich gewidmet. 

Die zu widmende Straßenfläche ist in dem nachstehenden Flurkartenausschnitt dargestellt. 

Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen die Widmung der vorgenannten Fläche kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die 
angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Az. 63/60-10-07/0133 
Schwerte, 10.07.2009 

Stadt Schwerte als Straßenbaubehörde 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 

gez. 
Schubert 
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82. Bekanntmachung 

Widmung der Straße „Auf dem Eilande“ 

Gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 
23.09.1995 (GV NRW Seite 1028/SGV NRW 91) in der z. Zt. geltenden Fassung wird die Straße 

Auf dem Eilande, Gemarkung Schwerte, Flur 34, Flurstück 797, 

als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke überwiegen 
(verkehrsberuhigten Bereich), öffentlich gewidmet. 

Die zu widmende Straßenfläche ist in dem nachstehenden Flurkartenausschnitt dargestellt. 

Die Widmung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen die Widmung der vorgenannten Fläche kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die 
angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Az. 63/60-10-07/0132 
Schwerte, 10.07.2009 
 
Stadt Schwerte 
als Straßenbaubehörde 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 

gez. 
Schubert 
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